
Beglaubigte Abschrift 

S 17 AS 768/13 

SOZIALGERICHT BAYREUTH 

- Klägerin -

Proz.-Bev.: 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 
in dem Rechtsstreit 

Rechtsanwältin Regine Deterding, Quetschenweg 104, 95030 Hof- 181/13 b D1/2571-13 

gegen 

Jobcenter Hr 

- Beklagter -

Angelegenheiten nach dem SGB II 

Die 17. Kammer des Sozialgerichts Bayreuth hat auf die mündliche Verhandlung in Bay­
reuth 

am 14. Oktober 2015 

durch die Richterin am Sozialgericht Dr. Steiner als Vorsitzende sowie die ehrenamtlichen 
Richter Göbel und Bühling 

für Recht erkannt: 

1. Der Beklagte wird unter Abänderung des Überprüfungsbescheides vom 14.05.2013 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18.07.2013 und des Änderungsbe­
scheides vom 21.11.2013 verpflichtet, den Bescheid vom 28.01.2013 abzuändern, 
und er wird verurteilt, der Klägerin Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe 
von 394,12 €monatlich im Zeitraum 01.02.2013 bis 31.07.2013 zu zahlen. 

Chef
Hervorheben

Chef
Hervorheben



-2- S 17 AS 768/13 

II. Der Beklagte wird unter Abänderung des Bescheides vom 15.07.2013 in der Gestalt 
des Änderungsbescheides vom 21.11.2013 und des Widerspruchsbescheides vom 
07.01.2014 verurteilt, der Klägerin Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe 
von 400,37 €monatlich im Zeitraum 01.08.2013 bis 30.11.2013 und 01.01.2014 bis 
31.01.2014, sowie in Höhe von 90,67 €für den Zeitraum 01.12.2013 bis 31.12.2013 
zu zahlen. 

III. Der Beklagte wird unter Abänderung des Überprüfungsbescheides vom 03.12.2014 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 17 .03.2015 verpflichtet, den Bescheid 
vom 29.01.2014 abzuändern, und er wird verurteilt, der Klägerin Leistungen für Un­
terkunft und Heizung in Höhe von 400,37 € monatlich für den Zeitraum 01.02.2014 
bis 31.07.2014 zu zahlen. 

IV. Der Beklagte wird unter Abänderung des Bescheides vom 08.07.2014 in der Gestalt 
des Änderungsbescheides vom 08.10.2014 und des Widerspruchsbescheides vom 
15.10.2014 verurteilt, der Klägerin Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe 
von 398,28 €monatlich für den Zeitraum 01.08.2014 bis 31.12.2014 und in Höhe von 
22,86 €für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.01.2015 zu zahlen. 

V. Der Beklagte wird unter Abänderung des Bescheides vom 26.01.2015 in der Gestalt 
des Änderungsbescheides vom 13.04.2015 und des Widerspruchsbescheides vom 
05.05.2015 verurteilt, der Klägerin Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe 
von 398,28 €monatlich für den Zeitraum 01.02.2015 bis 31.07.2015 zu zahlen. 

VI. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

VII. Der Beklagte hat der Klägerin von ihren notwendigen außergerichtlichen Kosten 2/3 
zu erstatten. 

Tatbestand 

Zwischen den Beteiligten ist noch die Höhe der der Klägerin zustehenden Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts im Zeitraum vom 01.02.2013 bis zum 31.07.2015 unter 
dem Gesichtspunkt der Bedarfe für Unterkunft und Heizung streitig. 

1. Die am 24.08.1963 geborene Klägerin beantragte erstmals am 07.04.2009 Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts beim Beklagten. Ab 19.02.2013 ist bei ihr ein Grad 
der Behinderung von 50 festgestellt. Sie bewohnt - nach dem Auszug ihrer Tochter Jessi­
ca zum 16.09.2011 alleine - eine 77 qm große Zweizimmerwohnung im Dachgeschoss 
Mitte eines ausweislich der Nebenkostenabrechnungen insgesamt 7 46 qm Wohnfläche 
umfassenden Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet Für diese Wohnung hat sie, inso­
weit um 22 Cent abweichend vom Mietvertrag, eine Nettokaltmiete in Höhe von 236,00 €, 
eine Vorauszahlung für kalte Betriebskosten in Höhe von 107,39 €sowie für Heizkosten in 
Höhe von 103,61 €zu zahlen, insgesamt 447,00 €monatlich. Die Beheizung erfolgt mit­
tels einer Gaszentralheizung, das Warmwasser wird zentral aufbereitet. Am 28.11.2013 
rechnete der Vermieter der Klägerin über die Nebenkosten im Jahr 2012 ab; es ergab sich 
ein an die Klägerin zurückzuzahlender Betrag in Höhe von 356,33 €. Die Betriebskosten-
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abrechnung für 2013 vom 02.12.2014 führte zu einem vermieterseits erstatteten Über­
schuss der Vorauszahlungen über die tatsächlichen Kosten in Höhe von 424, 14 €. 

1. Auf den Weiterbewilligungsantrag der Klägerin vom 30.06.2011 bewilligte der Beklagte 
der Klägerin unter Berücksichtigung einer Bedarfsgemeinschaft mit ihrer Tochter 
mit Bescheid vom 30.06.2011 - wegen anzurechnenden Einkommens vorläufig - Leistun­
gen für den Zeitraum vom 01.08.2011 bis 31.01.2012. Darin enthalten waren Kosten für 
Unterkunft und Heizung in Höhe von 205,62 €. Der Beklagte wies darauf hin, dass der 
Bewilligung die seitens der Stadt H festgelegten Höchstgrenzen einer Bruttokaltmiete 
von 320,00 €für einen Zweipersonenhaushalt zugrunde lägen. Er forderte die Klägerin zu 
einer Kostensenkung auf, da die tatsächlichen Kosten der Bedarfsgemeinschaft die 
Höchstgrenzen überschritten. Nach dem Auszug von erfolgte eine Anpassung der 
Unterkunftskosten mit Änderungsbescheid vom 26.09.2011 ab 16.09.2011 auf die Ange­
messenheitsgrenze für einen Einpersonenhaushalt (241,00 € Bruttokaltmiete nebst Heiz­
kosten in Höhe von 60,00 €). Auf gesonderten Antrag der Klägerin vom 12.10.2011 bewil­
ligte der Beklagte ihr mit Änderungsbescheid vom 14.10.2011 zunächst für den Zeitraum 
vom 16.09.2011 bis 31.12.2011 Unterkunftskosten in Höhe der tatsächlichen Bruttokalt­
miete nebst Heizkosten in Höhe von 70,00 €, insgesamt 411,25 €. Nach erneuter persön­
licher Vorsprache der Klägerin am 14.12.2011 änderte der Beklagte mit Bescheid vom 
15.12.2011 die Leistungsbewilligung für den Kalendermonat Januar 2012 und gewährte 
ihr Unterkunftskosten in Höhe von 411,25 €; er sicherte gleichzeitig für den Fall eines 
Weitergewährungsantrages ab 01. 02.2012 die Übernahme der höheren Unterkunftskos­
ten auch für die Kalendermonate Februar und März 2012 zu. 

Auf den Weiterbewilligungsantrag der Klägerin vom 09.01.2012 bewilligte der Beklagte ihr 
mit Bescheid vom 09.01.2012 für den Zeitraum 01.02.2012 bis 31.03.2012 weiterhin Un­
terkunftskosten in Höhe von 411,25 €; ab 01.04.2012 bis 31.07.2012 wurden Unterkunfts­
kosten in Höhe von insgesamt 301,00 € bewilligt. Änderungsbescheide vom 22.06.2012 
für den Zeitraum Januar 2012 sowie 01.02. bis 31.07.2012 ließen die Unterkunftskosten 
unverändert. 

Auf den Weiterbewilligungsantrag vom 22.06.2012 bewilligte der Beklagte der Klägerin mit 
Bescheid vom 22.06.2012 - wegen Erwerbseinkommens vorläufig - Leistungen für den 
Zeitraum 01.08.2012 bis 31.01.2013. Darin enthalten waren Kosten für Unterkunft und 
Heizung in Höhe von 301,00 €. Der Beklagte wies darauf hin, dass ab 01.08.2012 die von 
der Stadt H festgelegten Höchstgrenzen in Höhe von 241,00 € für die Bruttokaltmiete 
zugrunde gelegt würden, und forderte die Klägerin zur Kostensenkung auf. Am 
10.11.2012 erfolgte die Nebenkostenabrechnung für 2011 mit einem Guthaben der Kläge­
rin in Höhe von 34,26 €. 

Auf Weiterbewilligungsantrag vom 01.02.2013 bewilligte der Beklagte der Klägerin Leis­
tungen für den Zeitraum 01.02.2013 bis 31.07.2013, worin Kosten für Unterkunft und Hei­
zung in Höhe von 297,00 € enthalten waren. Er wies darauf hin, dass ab 01.02.2013 
neue, von der Stadt Hof festgelegte Höchstgrenzen der Bruttokaltmiete in Höhe von 
237,00 €monatlich zugrunde gelegt würden. Die Klägerin wurde zur Kostensenkung auf­
gefordert. 



-4- S 17 AS 768/13 

Am 16.04.2013, konkretisiert am 05.05.2013, beantragte die Klägerin die Überprüfung ih­
rer Leistungsbewilligungen ab 01.01.2012 bis zum laufenden Zeitpunkt hinsichtlich der 
Kosten für Unterkunft und Heizung. Dies lehnte der Beklagte mit Bescheid vom 
14.05.2013 ab; die überprüften Bescheide seien nicht zu beanstanden. Hiergegen legte 
die Klägerin am 13.06.2013 mit einem auf den 13.05.2013 datierten Schreiben Wider­
spruch ein. Mit einem in der Beklagtenakte (BI. 353) vorliegenden Änderungsbescheid 
vom 11.07.2013 ohne Versendungsvermerk gewährte der Beklagte der Klägerin ab 
01.02.2013 bis 31.07.2013 Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von insgesamt 
301,00 € (Bruttokaltmiete 241,00 € zuzüglich Heizkosten in Höhe von 60,00 €). Auch 
durch den Widerspruchsbescheid vom 18.07.2013 änderte der Beklagten den Bescheid 
vom 28.01.2013 ab und erhöhte die zu gewährende Bruttokaltmiete auf 241,00 €; im Üb­
rigen wies er den Widerspruch als unbegründet zurück. 

Hiergegen hat die Klägerin am 08.08.2013 Klage zum Sozialgericht Bayreuth erhoben. Mit 
Änderungsbescheiden vom 21.11.2013 hat der Beklagte der Klägerin für die Zeiträume 
01.04. bis 31.07.2012 sowie 01.08.2012 bis 31.10.2012 Kosten für Unterkunft und Hei­
zung in Höhe von monatlich 406,62 €(Nettokaltmiete in Höhe von 236,22 €, Nebenkosten 
in Höhe von 84,98 €und Heizkosten in Höhe von 85,42 €) bewilligt. Für den Zeitraum ab 
01.11.2012 bis 31.01.2013 hat er Unterkunftskosten in Höhe von 326,42 € bewilligt (Brut­
tokaltmiete in Höhe von 241,00 €und Heizkosten in Höhe von 85,42 €).Ein weiterer Än­
derungsbescheid vom 21.11.2013 berücksichtigt für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis 
31.07.2013 ebenfalls Unterkunftskosten in Höhe von insgesamt 326,42 €. 

Mit Schriftsatz vom 02.12.2013 hat die Klägerin, vertreten durch ihre Prozessbevollmäch­
tigte, das Teilanerkenntnis hinsichtlich der Bewilligungszeiträume bis 31.01.2013 ange­
nommen und mitgeteilt, damit sei nur noch die Übernahme der tatsächlichen Kosten im 
Zeitraum 01.02.2013 bis 31.07.2013 streitig. 

2. Auf den Weiterbewilligungsantrag der Klägerin vom 04.07.2013 bewilligte der Beklagte 
ihr mit Bescheid vom 15.07.2013 Leistungen für den Zeitraum 01.08.2013 bis 31.01.2014. 
Darin enthalten waren Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von 301,00 €. Hierge­
gen legte die Klägerin am 09.08.2013 Widerspruch ein. Mit Änderungsbescheid vom 
21.11.2013 bewilligte der Beklagte der Klägerin daraufhin für denselben Zeitraum Kosten 
für Unterkunft und Heizung in Höhe von monatlich 326,42 € und wies mit Widerspruchs­
bescheid vom 07.01.2014 den Widerspruch im Übrigen als unbegründet zurück. Er führte 
aus, ab 01.11.2012 sei nach dem schlüssigen Konzept der Firma Analyse & Konzepte für 
einen Einpersonen haushalt eine Bruttokaltmiete in Höhe von 237 ,00 € monatlich als an­
gemessen anzusehen. 

Gegen diese Bescheide hat die Klägerin am 20.01.2014 Klage zum Sozialgericht Bay­
reuth erhoben, welche unter dem Aktenzeichen S 17 AS 58/14 geführt wurde. 

3. Auf den Weiterbewilligungsantrag der Klägerin vom 24.01.2014 bewilligte der Beklagte 
ihr mit Bescheid vom 27.01.2014 Leistungen für den Zeitraum 01.02.2014 bis 31.07.2014. 
Darin enthalten waren Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von 322,42 € monat­
lich. Der Beklagte wies wiederum auf die Höchstgrenzen für die Bruttokaltmiete in Höhe 
von 237,00 €hin. Die Klägerin beantragte mit Schreiben vom 06.05.2014 die Überprüfung 
der Bewilligungsentscheidung nach § 44 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X). Zur 
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Begründung führte sie ergänzend zu den bereits geäußerten Zweifeln am Konzept der 
Stadt H aus, dass die der Ermittlung der Angemessenheitsgrenze zugrunde liegenden 
Daten mittlerweile zwei bzw. hinsichtlich der Nebenkosten drei Jahre alt seien und daher 
einer Berechnung nicht mehr zugrunde gelegt werden könnten. Mit Bescheid vom 
03.12.2014 bewilligte der Beklagte der Klägerin für den Zeitraum vom 01.03.2014 bis 
31.07.2014 um fünf Euro monatlich höhere Leistungen, die sich aus der Anerkennung ei­
ner höheren Angemessenheitsgrenze von 242,00 € aufgrund einer zwischenzeitlich er­
folgten Indexfortschreibung des Konzeptes durch die Firma Analyse & Konzepte ergebe. 
Den hiergegen am 05.12.2014 erhobenen Widerspruch wies der Beklagte mit Bescheid 
vom 17.03.2015 als unbegründet zurück. 

Hiergegen hat die Klägerin am 10.04.2015 Klage zum Sozialgericht Bayreuth erhoben, 
welche unter dem Aktenzeichen S 17 AS 285/15 geführt wurde. 

4. Auf den Weiterbewilligungsantrag der Klägerin vom 02.07.2014 bewilligte der Beklagte 
ihr mit Bescheid vom 08.07.2014 - wegen eines geplanten Umzuges vorläufig - Leistun­
gen zur Sicherung des Lebensunterhalts für den Zeitraum 01.08.2014 bis 31.01.2015. Da­
rin enthalten waren Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von 322,42 € monatlich 
(Bruttokaltmiete in Höhe von 237,00 €und Heizkosten in Höhe von 85,42 €). Gegen die­
sen Bescheid legte die Klägerin am 23.07.2014 Widerspruch ein. Ihr seien die tatsächli­
chen Unterkunftskosten zu erstatten, und die Leistungen seien endgültig festzusetzen, da 
der geplante Umzug keinen Grund für eine vorläufige Bewilligung gern. § 328 Abs. 1 Drit­
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) darstelle. Mit Änderungsbescheid vom 08.10.2014 
bewilligte der Beklagte der Klägerin für den Zeitraum 01.08.2014 bis 31.01.2015 monat­
lich um fünf Euro höhere Leistungen, insgesamt Unterkunftskosten in Höhe von 327,42 €. 
Einen Vorläufigkeitsvermerk enthielt der Änderungsbescheid nicht mehr. Mit Wider­
spruchsbescheid vom 15.10.2014 wies der Beklagte den Widerspruch vom 23.07.2014 
als unbegründet zurück, soweit ihm nicht durch Bescheid vom 08.10.2014 abgeholfen 
wurde. Zur Begründung führte er aus, dass inzwischen eine Indexfortschreibung durch die 
Firma Analyse & Konzepte erfolgt sei, weshalb Kosten der Unterkunft für einen Einperso­
nenhaushalt in Höhe von 242,00 €als angemessen anzusehen seien. 

Hiergegen hat die Klägerin am 22.10.2014 Klage zum Sozialgericht Bayreuth erhoben, 
welche unter dem Aktenzeichen S 17 AS 976/14 geführt wurde. 

5. Auf den Weiterbewilligungsantrag der Klägerin vom 07.01.2015 bewilligte der Beklagte 
ihr mit Bescheid vom 26.01.2015 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für den 
Zeitraum 01.02.2015 bis 31.07.2015. Darin enthalten waren Kosten für Unterkunft und 
Heizung in Höhe von 302,00 €monatlich (Bruttokaltmiete in Höhe von 242,00 €und Heiz­
kosten in Höhe von 60,00 €). Hiergegen legte die Klägerin am 02.02.2015 Widerspruch 
ein. Mit Änderungsbescheid vom 13.04.2015 bewilligte der Beklagte der Klägerin um 
24,58 € monatlich höhere Heizkosten für den Zeitraum 01.02. bis 31.07.2015, insgesamt 
Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von 326,58 €. Mit Widerspruchsbescheid vom 
05.05.2015 wies er den Widerspruch als unbegründet zurück, soweit ihm nicht durch Be­
scheid vom 13.04.2015 abgeholfen wurde. 

Hiergegen hat die Klägerin am 20.05.2015 Klage zum Sozialgericht Bayreuth erhoben, 
welche unter dem Aktenzeichen S 17 AS 364/15 geführt wurde. 
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II. Zur Begründung ihrer Klagen hat die Klägerin, soweit für den streitgegenständlichen 
Zeitraum noch relevant, ausgeführt, hinsichtlich des Überprüfungszeitraums vom 
01.01.2012 bis 31.07.2013 liege eine wirksame Kostensenkungsaufforderung nicht vor, 
weshalb ihr auch im Zeitraum 01.02.2013 bis 31.07.2013 Unterkunftskosten in Höhe der 
Angemessenheitsgrenzen entsprechend der Wohngeldtabelle zuzüglich eines Sicher­
heitszuschlages in Höhe von 10 % zustehe. Hinzuzurechnen seien Heizkosten entspre­
chend des Heizkostenspiegels einschließlich der Kosten für die Warmwasserbereitung. 
Hinsichtlich des Zeitraums 01.01.2012 bis 31.07.2013 liege der in der Begründung des 
Widerspruchsbescheides genannte Änderungsbescheid vom 11.07.2013 nicht vor, wes­
halb davon auszugehen sei, dass der Beklagte diesen nicht versandt habe. Anderenfalls 
hätte auch der Tenor des Widerspruchsbescheides vom 18.07.2013 anders lauten müs­
sen. Die Schlüssigkeit des Konzeptes werde unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts bestritten. Es sei unklar, auf der Basis welcher zeitlicher Daten 
die Erhebung erfolgt sei. Im Gutachten werde lediglich dargelegt, dass als Stichtag der 
31.03.2012 angenommen wurde. Damit sei jedoch noch nicht einmal klar, ob die Daten 
der Jahre 2011 oder erst 2010 zu Grunde gelegt worden seien. Die Abrechnungen bei­
spielsweise der Stadtwerke H würden erst jeweils im August des Folgejahres erstellt; 
hierbei werde auch nicht zwingend das Kalenderjahr zugrunde gelegt. Es werde im Gut­
achten auch verkannt, dass es sich bei der Stadt H um eine Hochschulstadt handele 
und folglich auch Studenten zum Kreis der nachfragenden Bevölkerungsgruppe für güns­
tigen Wohnraum gehörten. 

Die Daten des Gutachtens der Firma Analyse & Konzepte beruhten in Teilen auf Vermu­
tungen, wie etwa derjenigen, dass der Unterschied zwischen Vorauszahlungen auf Be­
triebskosten und tatsächlich gezahlten Betriebskosten zu vernachlässigen sei. Im Hinblick 
auf den Verweis auf einen Ausgleich durch die „hohe Fallzahl" sei auf den Umstand hin­
zuweisen, dass lediglich 911 Datensätze und damit nicht annähernd zehn Prozent des 
Mietwohnungsbestandes der Stadt H in das Gutachten eingeflossen seien. 

Die Indexfortschreibung zum 01.03.2014 berücksichtige nicht, dass die Anpassung an die 
Marktentwicklung zu erfolgen habe. Es könne nicht ausschließlich auf die Regelungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum qualifizierten Mietspiegel rekurriert werden, sondern 
es hätte geprüft werden müssen, wie die konkrete Marktentwicklung in H sich darstelle. 
In der Indexfortschreibung stütze sich die Firma Analyse und Konzepte auf die bayerische 
Entwicklung, unabhängig davon, wie sich die Mieten in H entwickelt hätten. Ebenso sei 
nicht geprüft worden, ob zu den fortgeschriebenen Obergrenzen überhaupt Wohnraum in 
ausreichender Zahl zur Verfügung stehe. 

Zudem fehle es an einer ordnungsgemäßen Bekanntgabe des Stadtratsbeschlusses vom 
19.10.2012. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urt. 
vom 25.11.2004, 5 CN 1.03) müssten auch Verwaltungsvorschriften, die zwar keine 
Rechtsvorschriften im eigentlichen Sinne seien, aber abstrakt-generelle Regelungen der 
Exekutive darstellten, die rechtliche Auswirkungen gegenüber dem Bürger entfalteten und 
auf diese Weise dessen subjektiv-öffentliche Rechte unmittelbar berührten, bekanntgege­
ben werden. Die Übersendung von Merkblättern an die Leistungsberechtigten allein habe 
das BVerwG nicht als ausreichend angesehen. Bei dem Stadtratsbeschluss handele es 
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sich um eine derartige Verwaltungsvorschrift, die grundsätzlich Leistungsberechtigte nach 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) betreffe. 

Die Klägerin beantragt zuletzt: 

1. Der Beklagte wird unter Abänderung des Überprüfungsbescheides vom 
14.05.2013 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18.07.2013 und des 
Änderungsbescheides vom 21.11.2013 verpflichtet, den Bescheid vom 
28.01.2013 abzuändern, und er wird verurteilt, der Klägerin Leistungen für Unter­
kunft und Heizung in Höhe von 447,00 € monatlich im Zeitraum 01.02.2013 bis 
01.07.2013 zu zahlen. 

II. Der Beklagte wird unter Abänderung des Bescheides vom 15.07.2013 in der Ge­
stalt des Änderungsbescheides vom 21.11.2013 und des Widerspruchsbeschei­
des vom 07.01.2014 verurteilt, der Klägerin Leistungen für Unterkunft und Hei­
zung in Höhe von 447,00 €monatlich im Zeitraum 01.08.2013 bis 30.11.2013 
und 01.01.2014 bis 31.01.2014, sowie in Höhe von 90,67 € für den Zeitraum 
01.12.2013 bis 31.12.2103 zu zahlen. 

III. Der Beklagte wird unter Abänderung des Überprüfungsbescheides vom 
03.12.2014 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 17.03.2015 ver­
pflichtet, den Bescheid vom 29.01.2014 abzuändern, und er wird verurteilt, der 
Klägerin Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von 447,00 €monatlich 
für den Zeitraum 01.02.2014 bis 31.07.2014 zu zahlen. 

IV. Der Beklagte wird unter Abänderung des Bescheides vom 08.07.2014 in der Ge­
stalt des Änderungsbescheides vom 08.10.2014 und des Widerspruchsbeschei­
des vom 15.10.2014 verurteilt, der Klägerin Leistungen für Unterkunft und Hei­
zung in Höhe von 447,00 € monatlich für den Zeitraum 01.08.2014 bis 
31.12.2014 und in Höhe von 22,86 €fürden Zeitraum 01.01.2015 bis 31.01.2015 
zu zahlen sowie den Beklagten zu verpflichten, die Leistungen endgültig festzu­
setzen. 

V. Der Beklagte wird unter Abänderung des Bescheides vom 26.01.2015 in der Ge­
stalt des Änderungsbescheides vom 13.04.2015 und des Widerspruchsbeschei­
des vom 05.05.2015 verurteilt, der Klägerin Leistungen für Unterkunft und Hei­
zung in Höhe von 447,00 € monatlich für den Zeitraum 01.02.2015 bis 
31.07.2015 zu zahlen. 

Der Beklagte beantragt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Zur Begründung hat er ausgeführt, die Stadt H · habe zum 01.11.2012 neue Angemes­
senheitsgrenzen beschlossen, die auf die „Mietwerterhebung zur Ermittlung von KdU­
Richtwerten in der Stadt und im Landkreis H " durch Analyse und Konzepte Beratungs­
gesellschaft für Wohnen, Immobilien und Tourismus mbH aus September 2012 gründe­
ten. Im Juni 2014 sei eine Indexfortschreibung auf der Grundlage der Mietwerterhebung 
von 2012 vorgenommen worden. Auf die vorgelegten Berichte wird Bezug genommen. 
Für die Zeit vom 01.11.2012 bis 31.07.2013 sei noch die bisherige Angemessenheits-
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grenze in Höhe von 241,00 €zu berücksichtigen gewesen. Das Konzept sei als schlüssig 
im Sinne der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts anzusehen. Den Berechnungen 
lägen Daten mit dem Stichtag 31.03.2012 zugrunde. Die gelte sowohl für die Nettokalt­
mieten als auch für die Vorauszahlungen auf die kalten Betriebskosten, die die Wasser­
kosten enthielten. Die Erhebung basiere auf Vorauszahlungen und nicht auf tatsächlichen 
Betriebskosten. Die Berücksichtigung der tatsächlichen Betriebskosten sei kaum möglich, 
da jeder Vermieter unter Umständen zu einem anderen Zeitpunkt die Abrechnungen er­
stelle. Der Unterschied zwischen tatsächlichen Kosten und Vorauszahlungen sei jedoch 
zu vernachlässigen. Teilweise seien die Vorauszahlungen etwas zu hoch und teilweise 
etwas zu niedrig angesetzt; durch die hohe Fallzahl höben sich die Effekte jedoch auf. Die 
Studierenden der Stadt H können nicht in vollem Umfang dem unteren Marktsegment 
zugeordnet werden. Ein nicht näher bestimmbarer Anteil der Studierenden lebe noch im 
elterlichen Haushalt; auch von den übrigen Studierenden träten jedoch nicht alle als 
Nachfrager im unteren Marktsegment auf. Für 272 Studierende (knapp 10 % der insge­
samt Studierenden) stelle das Studentenwerk Wohnheimplätze zur Verfügung, auf die 
Transferleistungsempfängern gerade nicht zurückgreifen könnten. Die verbleibenden Stu­
dierenden beschränkten sich nicht zwingend auf das preiswerte Marktsegment. Studien 
aus anderen Städten wie etwa Göttingen oder Jena hätten ergeben, dass Studierende 
Wert auf zentrale Lagen legten und dafür zum Teil kleinere Wohnungen mit höheren 
Quadratmetermieten in Kauf nähmen. Andere Studierende organisierten sich als Wohn­
gemeinschaft oder lebten als Paare, so dass sie unter Einberechnung elterlicher Unter­
stützung oft eine höhere Kaufkraft aufbieten könnten als viele Familien. 

Das Gericht hat die dem Gutachten zugrundeliegenden Daten angefordert und weitere 
Auswertungen unter Berücksichtigung der verschiedenen Phasen der Datenerhebung 
hinsichtlich Bestandsmieten (1. Stufe: größere Vermieter und Verwalter; 2. Stufe: kleinere 
Vermieter, Ergänzung durch Daten der Jobcenter) vornehmen lassen. Auf die Stellung­
nahmen aus Januar, April und Juni 2015 wird insoweit verwiesen. In mündlicher Verhand­
lung vom 14.10.2015 wurde - als sachverständiger Zeuge einvernommen; 
hierzu wird auf das Protokoll über den Termin am 14.10.2015 verwiesen. 

Entscheidu ngsg rü nde 

Die Klage ist zulässig und im tenorierten Umfang begründet. Die angegriffenen Bescheide 
sind insoweit teilweise rechtswidrig und verletzten die Klägerin in ihren Rechten, als sie 
niedrigere Bedarfe für Unterkunft anerkennen, als sich aus den Tabellenwerten zu § 12 
Wohngeldgesetz (WoGG) zuzüglich eines Sicherheitszuschlages von 1 O % ergeben. 

1. 1. Streitgegenstand des Verfahrens bilden zuletzt noch die den Zeitraum vom 
01.02.2013 bis 31.07.2015 betreffenden Bewilligungs- und Überprüfungsbescheide in Ge­
stalt der jeweiligen Widerspruchsbescheide, wobei der Streitgegenstand durch die Kläge­
rin zulässigerweise auf die Kosten für Unterkunft und Heizung, ursprünglich für den Zeit­
raum 01.01.2012 bis 31.07.2015, beschränkt worden ist. 
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Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts bilden Streitigkeiten über Leistungen 
für Unterkunft und Heizung auch nach dem 31.12.2010 einen abtrennbaren prozessualen 
Anspruch, soweit sie Gegenstand einer abtrennbaren Verfügung des angegriffenen Be­
scheides sind, vgl. Urteil vom 04.06.2014, B 14 AS 42/13 R, juris, Rdnr. 10 bis 14 mit aus­
führlicher Begründung zur neuen Rechtslage ab dem 01.01.2011. 

Hinsichtlich des streitgegenständlichen Zeitraums hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 
02.12.2013 das Teilanerkenntnis des Beklagten vom 22.11.2013 hinsichtlich der Bewilli­
gungszeiträume bis 31.01.2013 angenommen und mitgeteilt, dass nunmehr im ursprüng­
lich allein unter dem Aktenzeichen S 17 AS 768/13 geführten Rechtsstreit über den Zeit­
raum vom 01.01.2012 bis 31.07.2013 (Überprüfungsbescheid vom 14.05.2013) nur noch 
die Übernahme der tatsächlichen Unterkunftskosten im Zeitraum 01.02.2013 bis 
31.07.2013 streitig seien. Damit war zuletzt in den gemäß § 113 Abs. 1 Sozialgerichtsge­
setz (SGG) verbundenen Klagen insgesamt über Leistungen für Unterkunft und Heizung 
im Zeitraum vom 01.02.2013 bis 31.07.2015 zu entscheiden. 

2. Die Klageanträge zu 1 und 3 sind als kombinierte Verpflichtungs-, Anfechtungs- und 
Leistungsklagen gern.§ 54 Abs. 1 und 4 SGG statthaft (vgl. BSG, Urt. vom 13.02.2014, B 
4 AS 22/13 R, juris, Rdnr. 11 m.w.N.), da die Klägerin mit diesen Anträgen jeweils die 
Aufhebung des die Überprüfung der Leistungsbescheide ablehnenden Bescheides, die 
Verpflichtung des Beklagten zur Rücknahme der für rechtswidrig gehaltenen niedrigeren 
Leistungsbewilligungen sowie die Gewährung höherer Leistungen begehrt. Damit wird ein 
Anspruch im Zugunstenverfahren nach § 44 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) 
geltend gemacht. Das Gericht hat auf die Anfechtungsklage über die Ablehnung des gel­
tend gemachten Anspruchs auf höhere Leistungen zu entscheiden; auf die damit verbun­
dene Verpflichtungsklage wird die Verpflichtung des Beklagten zur Rücknahme des frühe­
ren Verwaltungsaktes und auf eine Leistungsklage der Umfang der Leistungsgewährung 
ausgeurteilt. Es kann nicht unmittelbar ohne Verpflichtungsantrag auf Leistung geklagt 
werden, weil sich aus § 44 SGB X nichts dafür ergibt, dass die gesetzlich vorgesehene 
und vom Beklagten zu treffende Rücknahmeentscheidung durch das Gericht ersetzt wer­
den darf. 

Richtige Klageart hinsichtlich der Anträge zu 2, 4 und 5 ist jeweils die kombinierte Anfech­
tungs- und Leistungsklage nach § 54 Abs. 1 und 4 SGG, da mit diesen Anträgen jeweils 
die Abänderung der ursprünglichen Bewilligungsentscheidung sowie unmittelbar die Leis­
tungsgewähr verfolgt wird. Im Antrag zu 4 enthalten ist weiter eine Verpflichtungsklage 
zum Erlass einer Endgültigkeitserklärung zum Leistungszeitraum 01.08.2014 bis 
31.01.2015. 

II. Die Klagen sind im tenorierten Umfang begründet. Die Klägerin hat Anspruch auf Über­
nahme entsprechend höherer Kosten für Unterkunft und Heizung als vom Beklagten be­
willigt; insofern erweisen sich die angefochtenen Bescheide als rechtswidrig und verletzen 
die Klägerin in ihren Rechten und ist der Beklagte in den Fällen des Zugunstenverfahrens 
(Klageanträge 1 und 3) zum Erlass entsprechender Änderungsbescheide verpflichtet. 

1. Der Beklagte war unter Aufhebung des Überprüfungsbescheides vom 14.05.2013 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18.07.2013 und des Änderungsbescheides 
vom 21.11.2013 zu verpflichten, den Bescheid vom 28.01.2013 abzuändern und der Klä-
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gerin für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis 31.07.2013 Unterkunftskosten in Höhe von 
monatlich 394, 12 €zu zahlen. 

Der ursprüngliche Bewilligungsbescheid vom 28.01.2013 ist teilweise rechtswidrig, so 
dass die Klägerin einen Anspruch auf teilweise Rücknahme dieses Bescheides nach § 40 
Abs. 1 SGB II i.V.m. § 44 SGB X hat. Aufgrund der Rechtswidrigkeit dieser Bescheide 
sind Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht worden. Nach § 44 Abs. 1 SGB X ist ein 
Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung für die Ver­
gangenheit zurückzunehmen, wenn sich im Einzelfall ergibt, dass bei seinem Erlass das 
Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich 
als unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder 
Beiträge zu Unrecht erhoben worden sind. 

Die Klägerin war im gesamten streitgegenständlichen Zeitraum (01.02.2013 bis 
31.07.2015) erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 Zweites 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Insbesondere hatte die am 24.08.1963 geborene Kläge­
rin das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze des§ 7a SGB II noch nicht erreicht 
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II) und hat ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesre­
publik (Nr. 4). Zweifel an ihrer Erwerbsfähigkeit (Nr. 2) oder ihrer Hilfebedürftigkeit (Nr. 3) 
sind weder vorgetragen, noch ergeben sich solche aus den Akten des Beklagten. Die 
Leistungen umfassen nach § 19 Abs. 1 Satz 3 SGB II den Regelbedarf, Mehrbedarfe und 
den Bedarf für Unterkunft und Heizung, wobei streitgegenständlich, wie bereits ausge­
führt, nur der Bedarf für Unterkunft und Heizung ist. 

Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der 
tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Der Begriff der 
Angemessenheit unterliegt dabei als unbestimmter Rechtsbegriff der uneingeschränkten 
richterlichen Kontrolle. 

Angemessen ist eine Wohnung nur dann, wenn sie nach Ausstattung, Lage und Bausub­
stanz einfachen und grundlegenden Bedürfnissen entspricht und keinen gehobenen 
Wohnstandard aufweist, wobei es genügt, dass das Produkt aus Wohnfläche und Stan­
dard, das sich in der Wohnungsmiete niederschlägt, angemessen ist (BSG, Urt. vom 
07.11.2006, B 7b AS 10/06 R; BSG, Urt. vom 17.12.2009, B 4 AS 27/09 R; zuletzt BSG, 
Urt. vom 16.06.2015, B 4 AS 45/14 R). 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG, vgl. zuletzt Urt. vom 
16.06.2015, B 4 AS 45/14 R) ist die Angemessenheit von Kosten der Unterkunft unter Zu­
grundelegung der sog. Produkttheorie in einem mehrstufigen Verfahren zu bestimmen. 
Dabei ist zur Festlegung der abstrakt angemessenen Leistungen für die Unterkunft zu­
nächst die angemessene Wohnungsgröße und der maßgebliche örtliche Vergleichsraum 
zu ermitteln. liegen die tatsächlichen Aufwendungen der leistungsberechtigten Person 
über diesem Betrag, ist der konkret angemessene Bedarf zu prüfen, einschließlich der 
Zumutbarkeit einer Kostensenkung und der Durchführung eines Kostensenkungsverfah­
rens (vgl. BSG, Urt. vom 07.11.2006, B 7b AS 18/06 R; BSG, Urt. vom 19.02.2009, B 4 
AS 30/08 R; BSG, Urt. vom 20.08.2009, B 14 AS 65/08 R; BSG, Urt. vom 19.10.2010, B 
14 AS 50/10 R; BSG, Urt. vom 14.02.2013, B 14 AS 61/12 R). 
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Bei der Ermittlung des abstrakt angemessenen Bedarfs für die Unterkunft ist zunächst die 
angemessene Wohnungsgröße zu bestimmen. Dann ist der maßgebliche örtliche Ver­
gleichsraum festzulegen und unter Berücksichtigung des angemessenen einfachen Woh­
nungsstandards festzustellen, welche Nettokaltmiete pro m2 Wohnfläche für die ange­
messene Wohnungsgröße auf dem Wohnungsmarkt des maßgeblichen Vergleichsraums 
zu zahlen ist. Zu der so ermittelten Nettokaltmiete sind noch die kalten Betriebskosten 
hinzuzurechnen. Kann kein abstrakt angemessener Bedarf für die Unterkunft ermittelt 
werden, sind die tatsächlichen Aufwendungen zu übernehmen, gedeckelt im Sinne einer 
Angemessenheitsgrenze nach oben für die Zeit ab 01 durch die Tabellenwerte der rech­
ten Spalte zu § 12 WoGG zuzüglich eines Sicherheitszuschlages von 10 %. 

Zur Bestimmung der angemessenen Wohnfläche im hier streitigen Zeitraum hat nach 
ständiger Rechtsprechung eine Orientierung an den landesrechtlichen Vorschriften zur 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus zu erfolgen (vgl. BSG, Urt. vom 07.11.2006, B 7b 
AS 10/06 R; BSG, Urt. vom 19.02.2009, B 4 AS 30/08 R; BSG, Urt. vom 18.02.2010, B 14 
AS 73/08 R; Urt. vom 16.06.2015, B 4 AS 45/14 R). In Bayern ist orientiert an Nr. 22.2 
Satz 1 der Wohnraumförderungsbestimmungen 2012 (Bekanntmachung der Obersten 
Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 11.01.2012, AllMBI. 2012, 
S. 20) eine Wohnfläche von bis zu 50 m2 für eine Person als angemessen anzusehen. 
Der Bedarfsdeckungsgrundsatz erfordert allenfalls die Berücksichtigung eines besonde­
ren, etwa behinderungs- oder pflegebedingten Raumbedarfs (vgl. Bayer. Landessozialge­
richt, Urt. vom 20.12.2011, L 11 AS 608/09). Hierfür ist im Fall der Klägerin jedoch nichts 
ersichtlich oder vorgetragen. 

Nicht zu beanstanden ist, dass in der vom Beklagten vorgelegten Mietwerterhebung, so­
weit für die vorliegende Entscheidung relevant, vom Stadtgebiet H als Vergleichsraum 
ausgegangen worden ist. Als räumlicher Vergleichsmaßstab ist in erster Linie der Woh­
nort des Hilfebedürftigen maßgebend. Ein Umzug in einen anderen Wohnort, der mit einer 
Aufgabe des sozialen Umfeldes verbunden wäre, kann von ihm im Regelfall nicht verlangt 
werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich der räumliche Vergleichsmaßstab strikt am 
kommunalverfassungsrechtlichen Begriff der "Gemeinde" nach dem jeweiligen landes­
rechtlichen Kommunalrecht orientieren muss. Bei der Bildung des räumlichen Ver­
gleichsmaßstabs kann es - insbesondere im ländlichen Raum - geboten sein, größere 
Gebiete als Vergleichsgebiete zusammenzufassen, während in größeren Städten ande­
rerseits eine Unterteilung in mehrere kleinere Vergleichsgebiete, die kommunalverfas­
sungsrechtlich keine selbständigen Einheiten darstellen, geboten sein kann (BSG, Urteil 
vom 7.11.2006 - B 7b AS 18/06 R, BSGE 97, 254-265 = SozR 4-4200 § 22 Nr 3, vgl. auch 
KnickrehmNoelzke/Spellbrink, Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II, DSGT Praktiker­
leitfäden, 2009, S. 16f. m.w.N.; zur Übertragbarkeit der vom BSG entwickelten Maßstäbe 
zum räumlichen Vergleichsmaßstab auf ländliche Gebiete vgl. Knickrehm in Spellbrink, 
Das SGB II in der Praxis der Sozialgerichte - Bilanz und Perspektiven - in DGST Prakti­
kerleitfäden, 2010, S. 86). 

Da es bei der Festlegung des Vergleichsraumes um die Ermittlung einer (angemessenen) 
Referenzmiete am Wohnort oder im weiteren Wohnumfeld des Hilfebedürftigen geht, sind 
die Grenzen des Vergleichsraumes nach der Rechtsprechung des BSG (vgl. nur Urteil v. 
19.02.2009 - B 4 AS 30/08 R) insbesondere nach folgenden Kriterien abzustecken: Es 
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geht darum zu beschreiben, welche ausreichend großen Räume (nicht bloße Orts- oder 
Stadtteile) der Wohnbebauung auf Grund ihrer räumlichen Nähe zueinander, ihrer Infra­
struktur und insbesondere ihrer verkehrstechnischen Verbundenheit einen insgesamt be­
trachtet homogenen Lebens- und Wohnbereich bilden. Einer sogenannten Ghettobildung 
wird dadurch begegnet, dass hinsichtlich der Referenzmieten zwar auf Mieten für "Woh­
nungen mit bescheidenem Zuschnitt" abgestellt wird, insoweit aber nicht einzelne, beson­
ders heruntergekommene und daher "billige" Stadtteile herausgegriffen werden dürfen, 
sondern auf Durchschnittswerte des unteren Mietpreisniveaus im gesamten Stadtgebiet 
bzw. räumlichen Vergleichsraum abzustellen ist. 

Vorliegend ist als Vergleichsraum in nicht zu beanstandender Weise das gesamte Stadt­
gebiet der kreisfreien Stadt H einbezogen worden. Die vorliegende Mietwerterhebung 
wurde zwar für Stadt und Landkreis H gemeinsam erstellt; hinsichtlich der im entschie­
denen Fall allein relevanten Daten für die Stadt H („Wohnungsmarkttyp III") wurde je­
doch eine separate Betrachtung und nicht lediglich eine Differenzierung von Wohnungs­
markttypen und eine Zusammenführung verschiedener vergleichbarer Kommunen auf­
grund einer Clusteranalyse vorgenommen. Die Stadt H ·,Wohnort der Klägerin, verfügte 
nach dem Zensus vom 09.05.2011 über eine Bevölkerungszahl von 44. 759 Personen und 
bildet damit - auch unter Berücksichtigung eines möglicherweise zu veranschlagenden 
geringen Bevölkerungsrückgangs bis ins Jahr 2013 - eine hinreichend große räumliche 
Einheit, die durch Stadtbusverkehr, ausgehend vom zentralen Busbahnhof, verkehrstech­
nisch in zwölf Buslinien verbunden ist. 

Jedoch entspricht das vom Beklagten angewandte Gutachten nicht den Anforderungen, 
die das Bundessozialgericht an die systematische Ermittlung und Bewertung genereller 
Tatsachen für sämtliche Anwendungsfälle zur Bestimmung der je Quadratmeter im Ver­
gleichsraum aufzuwendenden Miete anlegt. Ein Konzept des Grundsicherungsträgers zur 
Ermittlung der Angemessenheitsgrenzen ist nach der gefestigten Rechtsprechung des 
BSG nur dann auch schlüssig, wenn es mindestens folgende Voraussetzungen erfüllt: 

• Datenerhebung ausschließlich in dem genau eingegrenzten, dann aber über den 
gesamten Vergleichsraum (keine Ghettobildung); 

• Nachvollziehbare Definition des Gegenstandes der Beobachtung, z.B. welche Art 
von Wohnungen - Differenzierung nach Standard der Wohnungen, Brutto- und 
Nettomiete (Vergleichbarkeit), Differenzierung nach Wohnungsgröße; 

• Angaben über den Beobachtungszeitraum; 
• Festlegung der Art und Weise der Datenerhebung (Erkenntnisquellen, z.B. Miet-

spiegel); 
• Repräsentativität des Umfangs der eingezogenen Daten; 
• Validität der Datenerhebung; 
• Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer Grundsätze der Datenauswer­

tung und 
• Angaben über die gezogenen Schlüsse (z.B. Spannoberwert oder Kappungsgren­

ze). 
Zwar erfolgte die Datenerhebung über den gesamten Wohnungsmarkt der Stadt H , oh­
ne Ausklammerung einzelner Stadtteile, so dass eine Beschränkung auf preiswerte Stadt-
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teile im Sinne einer Ghettobildung nicht zu besorgen ist. Auch wurde der Beobachtungs­
gegenstand nachvollziehbar definiert durch eine Erhebung von Mieten des gesamten 
Wohnungsmarktes, wovon eine Reihe von Ausnahmen gemacht wurde. Nicht zu bean­
standen ist insoweit die Herausnahme von Wohnungen in Wohn- und Pflegeheimen, ge­
werblich oder teilgewerblich genutzten Wohnungen, mietpreisreduzierten Werkswohnun­
gen, Wohnungen mit Freundschaftsmieten und möblierten Apartments. 

Zweifel bestehen jedoch bereits an dem Ausschluss von sogenannten Wohnungen des 
Luxussegments, für die in der Beweisaufnahme neben dem Ausstattungsmerkmal Sauna 
auch ein sehr hochwertiger Bodenbelag genannt wurde, in Kumulation mit der anschlie­
ßenden hinsichtlich der erhobenen Daten vorgenommenen Extremwert- und Ausreißerbe­
reinigung. Bei dem gewählten Verfahren, den gesamten Wohnungsmarkt zu erfassen und 
hiervon einen Perzentilwert in Höhe des Anteils der zu berücksichtigenden Nachfrager an 
der Bevölkerung (für die Stadt H im Ergebnis das 33 %-Perzentil) auszuweisen, besteht 
aus Sicht des Gerichts die Gefahr, dass nur das 33 %-Perzentil einer nach oben bereits 
mehrfach gekappten Datengesamtheit erfasst wird und nicht, wie von der Untersuchung 
selbst vorgegeben, das 33 %-Perzentil über den gesamten Mietmarkt. 

Der Erhebungszeitraum für die Bestandsmieten wurde vorliegend nachvollziehbar mit 
dem Zeitraum Februar bis Juli 2012 zum Stichtag 01.03.2012 angegeben. Beobachtungs­
zeitraum sind demgegenüber Mieten, bei denen der Beginn des Mietverhältnisses zwi­
schen den Jahren 1949 und 2012 (Durchschnitt: 2002) bzw. der Zeitpunkt der letzten Mie­
tänderung zwischen 1994 und 2012 (Durchschnitt: 2007) lag. Die erhobenen Bestands­
mieten sind damit zum Teil erheblich veraltet und müssten ausgeschieden oder in einem 
statistischen Verfahren hochgerechnet werden, um aus dem Bestandsmietendatensatz 
überhaupt einen Schluss auf die aktuell zu zahlenden Mieten auf dem lokalen Mietmarkt 
der Stadt H 'ziehen zu können. 

Dies allein würde zur Überzeugung der Kammer jedoch noch nicht ausreichen, um aus 
dem Konzept des Beklagten ein schlüssiges im Sinne der Rechtsprechung des Bundes­
sozialgerichts zu machen. Die erhobenen Daten sind zur Überzeugung der Kammer ins­
gesamt nicht repräsentativ im Sinne der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Unter 
Repräsentativität einer Stichprobe in diesem Sinne versteht die Rechtsprechung, dass 
eine Auswahl aus der Grundgesamtheit (Stichprobe) so vorzunehmen ist, dass aus dem 
Ergebnis der Teilerhebung möglichst exakt und sicher auf die Verhältnisse der Grundge­
samtheit geschlossen werden kann. 

Nach den Ausführungen im Konzept wurde die Datenerhebung in der Weise vorgenom­
men, dass in einer ersten Stufe zunächst „größere Vermieter und Verwalter" identifiziert 
wurden, von denen „insbesondere die großen Wohnungsunternehmen für eine Mitwirkung 
gewonnen werden" konnten. In einer zweiten Stufe wurden Daten direkt bei „kleineren", 
privaten Eigentümern erhoben. Für die Stadt H ··wurden nach Ziehung einer Zufallsstich­
probe 1.000 solcher kleineren Vermieter angeschrieben. Eine Ergänzung durch Daten der 
Jobcenter ist nach Auskunft des Beklagten für den sog. Wohnungsmarkttyp III nicht er­
folgt. 

Aus der vom Gericht angeforderten Sonderauswertung (Unterteilung nach Wohnungsun­
ternehmen, privaten Vermietern und Jobcenterdaten) hat sich ergeben, dass von insge-



- 14 - S 17 AS 768/13 

samt 911 eingeflossenen Datenpunkten 887 oder 97,4 % auf Wohnungsunternehmen und 
lediglich 24 oder 2,6 % auf privat vermietete Wohnungen entfallen. In der relevanten 
Grundgesamtheit (Mietmarkt der Stadt H i) entfällt dagegen nach dem Zensus vom 
09.05.2011 (Wohngebäude und Wohnungen nach Eigentumsform des Gebäudes) von 
25.430 ermittelten Wohnungen ein Anteil von 12.841, also 50,5 %, auf im Eigentum von 
Privatpersonen stehende Wohnungen und 5.806 auf Wohnungseigentümergemeinschaf­
ten, wobei unklar ist, ob letztere aufgrund ihrer Verwaltungsform zu den in zweiter Stufe 
erhobenen privat vermieteten oder zu den in der ersten Stufe erhobenen, größeren Ver­
mietern und Verwaltern zu rechnenden Wohnungen gehören. Jedenfalls entfallen nach 
dem Zensus auf Wohnungsgenossenschaften 4.019, auf kommunale Wohnungsunter­
nehmen 36 und auf privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen 1.576 Wohnungen, was 
insgesamt 5.631 oder 22, 14 % eindeutig größeren Wohnungsunternehmen zuzurechnen­
de Wohnungen in Bezug auf den Gesamtwohnungsbestand ergibt. Damit ergibt sich, dass 
mit einer Verteilung von 2,6 % privater Vermieter in der Studie in Relation zu 50,5 % in 
der Realität keine repräsentative Abbildung zu erreichen war. 

Relevanz für die Repräsentativität der vorliegenden Daten hat die Unterrepräsentation 
von privaten Vermietern deshalb, weil sich die Stichproben von Wohnungsunternehmen 
einerseits und von privaten Vermietern andererseits laut der Stellungnahme vom Januar 
2015 strukturell erheblich unterscheiden. So entspricht laut Tabelle 14 der Stellungnahme 
bei den auswertungsrelevanten Daten der Median der Netto-Kaltmieten bei Wohnungsun­
ternehmen von 3,60 € / m2 etwa dem 5 %-Perzentil von 3,58 € / m2 bei privaten Vermie­
tern. Offenbar umfasst die Gesamtstichprobe somit vor allem das untere und mittlere 
Preissegment. Realitätsbezogen wäre dies damit zu erklären, dass unter Wohnungsun­
ternehmen auch preisgebundene oder ehemals preisgebundene Wohnungen fallen kön­
nen, hinsichtlich derer gegebenenfalls durch Klauseln in Kaufverträgen Mieterhöhungen 
für bestimmte Zeiträume ausgeschlossen oder beschränkt sind. Weiter fallen vermutlich 
Genossenschaftswohnungen (4.019 oder 15,8 % im Zensus) unter die Gesamtheit der 
„Wohnungsunternehmen" im Gegensatz zu privaten Vermietern. In diesen Fällen kann ein 
relativ niedrigerer Mietpreis auch durch den zwingenden Erwerb von Genossenschaftsan­
teilen bedingt sein. 

Ergebnis der Auswertung ist daher letztlich - vergröbert gesagt - das 33 %-Perzentil der 
Mietpreise aus einem 95 % -Konfidenzintervall von nicht dem Luxussegment angehören­
den Wohnungen, die durch auf dem Mietmarkt der Stadt H werbenden Wohnungsunter­
nehmen vermarktet werden, wobei die zugrunde liegenden Daten über Bestandsmieten 
zum Teil bereits veraltet sind (so ergibt eine Durchsicht der ersten Seite der für Stadt H 
verwendeten Daten, dass von 93 Datenpunkten bei 19 der Zeitpunkt des Mietvertragsab­
schlusses sowie der letzten Mietänderung vor 2008 lag). Eine repräsentative Abbildung 
des für Hilfebedürftige zugänglichen Mietwohnungsmarktes für das Jahr 2013 im Sinne 
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts vermag die Kammer darin jedoch nicht zu 
erkennen. 

Daran ändert auch nichts, dass in einem iterativen Verfahren ein Abgleich mit Angebots­
und Neuvertragsmieten stattgefunden hat, die im Zeitraum Januar bis Juni 2012 erhoben 
wurden. Unter „Neuvertragsmieten" sind Bestandsmieten gefasst, die in den letzten neun 
Monaten vor dem Stichtag abgeschlossen worden sind, so dass insoweit in den Daten-
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satz zum Abgleich dieselben Daten eingeflossen sind, welche bereits im Datensatz „Be­
standsmieten" ausgewiesen sind. Von den festgestellten 47 Angebotsmieten waren für 
Ein-Personen-Haushalte lediglich 19 % oder 8,93 Wohnungen mit dem Betrag der Mie­
tobergrenze in einem Zeitraum von einem halben Jahr anmietbar. Einen Hinweis auf die 
Zahl der Nachfrager im relevanten Zeitraum enthält das Gutachten nicht; ob tatsächlich 
insgesamt nur maximal acht Nachfrager nach preisgünstigen Wohnungen für Ein­
Personen-Haushalte im fraglichen Zeitraum aufgetreten sind, ist schon aufgrund der An­
zahl der am Sozialgericht Bayreuth anhängig gemachten Rechtsstreitigkeiten über Kosten 
für Unterkunft und Heizung in dieser Zeit in Frage zu stellen. 

Das Gericht hat auch erhebliche Zweifel an der Stichhaltigkeit der Argumentation auf S. 
26 des Konzepts, dass Neuvertragsmieten in der Regel deutlich unterhalb der Angebots­
mieten lägen und ca. 40 % des Angebotes auf dem Wohnungsmarkt direkt vermarktet 
würde, ohne dass die realen Preise überprüft werden könnten. Zum einen sind für diese 
Werte keinerlei Quellen angegeben. Zum anderen stellt sich die Frage, ob die vom Be­
klagten vermuteten direkt vermarkteten Wohnungen für Grundsicherungsempfänger ohne 
weiteres zugänglich sind. Letztlich handelt es sich um eine unbewiesene Hypothese, die 
sich jedoch zur Einbeziehung in ein Verfahren zur Bestimmung der abstrakt angemesse­
nen Quadratmetermiete und damit letztlich zur Bestimmung der angemessenen Unter­
kunftskosten als Teil des grundrechtlich durch Art. 1 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 1 des Grund­
gesetzes geschützten Existenzminimums nicht eignet. 

Nach alldem hat der Beklagte für den hier strittigen Leistungszeitraum kein schlüssiges 
Konzept im Sinne der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts erarbeitet. Zur Überzeu­
gung der erkennenden Kammer bieten die vorliegenden Daten auch nicht die Möglichkeit, 
durch Anwendung anderer statistischer Verfahren oder Ausscheiden von Daten die 
Schlüssigkeit nachträglich herzustellen. Zwar wäre es möglich, die veralteten Daten bis zu 
einem bestimmten Stichtag auszuscheiden. Für die Vergangenheit lässt sich jedoch ent­
weder gar nicht oder zumindest nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand die fehlende 
Repräsentativität des Datenmaterials beheben, die sich aus der oben geschilderten star­
ken Überrepräsentation von Daten von Wohnungsunternehmen im Verhältnis zu privaten 
Vermietern ergeben. Dies gilt insbesondere deshalb, weil es sich um in der Vergangenheit 
liegende Werte handelt, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwerlich nacherhoben wer­
den können. 

Auch für den Zeitraum ab 01.04.2014 kann damit nicht vom Vorliegen eines schlüssigen 
Konzepts ausgegangen werden, da insoweit nur eine Indexfortschreibung des vorherigen 
Konzepts durch Multiplikation der Tabellenfelder mit der Indexentwicklung für Mieten und 
Wohnungsnebenkosten stattgefunden hat und dieses Verfahren denknotwendig allenfalls 
dann zu einem schlüssigen Konzept führen könnte, wenn die als Multiplikatoren ange­
wandten Werte auf der Grundlage eines schlüssigen Konzepts ermittelt worden wären. 

Nach Ausschöpfung aller Erkenntnismöglichkeiten ist daher auf die Höchstwerte der Ta­
belle nach § 12 Wohngeldgesetz tyVoGG) zuzüglich eines Sicherheitszuschlages von 10 
% abzustellen (vgl. zuletzt BSG, Urt. vom 16.06.2015, B 4 AS 44/14 R, juris, Rdnr. 25, 
30). Die Aufwendungen sind nämlich auch im Falle des Fehlens eines schlüssigen Kon­
zepts nicht völlig unbegrenzt zu übernehmen, sondern nur bis zur Höhe der durch einen 
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Zuschlag maßvoll erhöhten Tabellenwerte in § 12 WoGG. Maßgebend ist der jeweilige 
Höchstbetrag der Tabelle, also die rechte Spalte. Für den im Fall der Klägerin anzuset­
zenden Vergleichsraum, die Stadt H , ist die Mietenstufe 1 heranzuziehen. Nach der 
rechten Spalte ergibt sich ein Höchstwert von 292,00 €für den Einpersonenhaushalt der 
Klägerin, der durch einen Sicherheitszuschlag zu erhöhen ist. Vorliegend scheint ein Si­
cherheitszuschlag in Höhe von 10 % angemessen, so dass sich durch Addition von 29,20 
€ insgesamt eine Angemessenheitsgrenze für die Bruttokaltmiete der Klägerin in Höhe 
von 321,20 €errechnet. 

Darüber hinausgehend besteht kein Anspruch der Klägerin auf die Erstattung der tatsäch­
lichen Unterkunftskosten, weil die Klägerin bereits mit Bescheid vom 26.09.2011 darauf 
hingewiesen worden war, dass ihre Unterkunftskosten nach Auszug ihrer Tochter . • 
unangemessen hoch seien und dass sie lediglich Anspruch auf die Erstattung angemes­
sener Unterkunftskosten habe, die der Beklagte mit 241,00 €und später auf 237,00 € be­
ziffert hat. Der Klägerin wurden auf zwei Anträge mit Bescheid vom 14.10.2011 und 
15.12.2011 die tatsächlichen Unterkunftskosten jeweils für einen Zeitraum von drei Mona­
ten, insgesamt sechs Monate, gewährt. Damit bestand eine subjektive Möglichkeit der 
Klägerin gern.§ 22 Abs. 1 Satz 3 SGB II, ihre Unterkunftskosten zu senken. 

Subjektiv möglich sind einem Hilfebedürftigen Kostensenkungsmaßnahmen nur dann, 
wenn er Kenntnis davon hat, dass ihn die Obliegenheit trifft, Kostensenkungsmaßnahmen 
zu ergreifen. Bevor der Hilfebedürftige nicht von zuständigen Träger darauf aufmerksam 
gemacht worden ist, dass nach dessen Auffassung die tatsächlichen Aufwendungen der 
vom Hilfebedürftigen gemieteten Wohnung unangemessen hoch sind, ist es ihm subjektiv 
nicht möglich, Kostensenkungsmaßnahmen zu treffen (vgl. BSG, Urt. vom 17.12.2009, B 
4 AS 10/09 R, juris, Rdnr. 15). 

Daher kann es jedenfalls in diesem Zusammenhang dahinstehen, ob der Beklagte die 
abstrakte Angemessenheitsgrenze zutreffend ermittelt hat, denn der Klägerin war auf­
grund des Hinweises des Beklagten und der im Anschluss beantragten vorübergehenden 
Übernahme der tatsächlichen Unterkunftskosten bewusst, dass ihre Unterkunftskosten als 
unangemessen angesehen und Kostensenkungsbemühungen von ihr erwartet würden 
(vgl. zu dieser Frage das Urteil des Bayer. LSG vom 20.12.2011, L 11 AS 608/09). Die 
Kostensenkungsaufforderung ist eine Information des Leistungsberechtigten mit Warn­
und Aufklärungsfunktion; dieser Zweck wurde durch die Mitteilungen des Beklagten und 
die im Anschluss geführten gerichtlichen Auseinandersetzungen erreicht. Der Klägerin 
war es auch zumutbar, innerhalb einer Übergangsfrist ihre Unterkunftskosten durch einen 
Umzug zu senken. Es ist nichts vorgetragen und auch kein Anhaltspunkt dafür ersichtlich, 
dass es der Klägerin nicht möglich gewesen wäre, im Verlauf eines halben Jahres in H 

. eine neue, kostenangemessene Unterkunft zu finden. 

Der Klägerin ist daher die Differenz zwischen der bisher bewilligten Bruttokaltmiete und 
der durch den Rückgriff auf die Wohngeldtabelle zuzüglich eines Sicherheitszuschlages 
ermittelten angemessenen Bruttokaltmiete nachzuzahlen. 

Für den Zeitraum 01.02. bis 31.07.2013 ergibt sich eine angemessene Bruttokaltmiete in 
Höhe von 321,20 € gegenüber dem vom Beklagten zuletzt bewilligten Bruttokaltmiete in 
Höhe von 241,00 €,mithin eine Nachzahlungsdifferenz in Höhe von 80,20 €monatlich. 
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Hiervon getrennt zu ermitteln ist die Angemessenheit der Heizkosten. Der Anspruch auf 
Heizkosten nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II besteht grundsätzlich in Höhe der konkret in­
dividuell geltend gemachten Aufwendungen. Eine Pauschalierung ist unzulässig. Soweit 
die Heizkosten jedoch über einem aus einem bundesweiten oder kommunalen Heizspie­
gel zu ermittelnden Grenzbetrag liegen, sind sie im Regelfall nicht mehr als angemessen 
anzusehen (vgl. BSG, Urt. vom 02.07.2009, B 14 AS 36/08 R; Urt. vom 13.04.2011, B 14 
AS 106/10 R). 

Die tatsächlichen Heizkosten der Klägerin wurden, inklusive Kosten der Warmwasserauf­
bereitung, mit 109,00 € beziffert. Dieser Betrag ist mit den Grenzwerten aus dem am 
21.05.2012 herausgegebenen bundesweiten Heizspiegel 2012 für das Abrechnungsjahr 
2011 abzugleichen. Der Grenzwert errechnet sich als Produkt aus dem Wert, der auf ext­
rem hohe Heizkosten (rechte Spalte), bezogen auf den jeweiligen Energieträger und die 
Größe der Wohnanlage hindeutet, und dem Wert, der sich für den Haushalt des Hilfebe­
dürftigen als abstrakt angemessene Wohnfläche ergibt (vgl. BSG, Urt. vom 02.07.2009, B 
14AS 36/08 R; BSG, Urt. vom 13.04.2011, B 14AS 106/10 R). 

Ein kommunaler Heizspiegel, dem wegen der ortsbezogenen Datenauswertung der Vor­
zug zu geben wäre, existiert für die Stadt H nicht, so dass die Heizkosten, die für die 
Klägerin im Bewilligungsabschnitt vom 01.02. bis 31.07 .2013 als angemessen anzusehen 
sind, aus dem Produkt der angemessenen Wohnfläche (50 qm) und dem Grenzwert für 
ein gasbeheiztes Gebäude zwischen 501 und 1.000 qm Gesamtwohnfläche (15,20 €je m2 

und Jahr) ergibt, zu berechnen ist. Hinzuzurechnen sind für die zentrale Warmwasserbe­
reitung 2, 1 O € je m2 und Jahr, so dass sich insgesamt angemessene Heizkosten in Höhe 
von 72,92 €je Monat ergeben, die die Klägerin für den ersten streitgegenständlichen Zeit­
raum beanspruchen kann. 

Die der Klägerin im Zeitraum 01.02. bis 31.07.2013 zustehenden Kosten für Unterkunft 
und Heizung errechnen sich daher insgesamt zu 321,20 €Bruttokaltmiete+ 72,92 €Heiz­
kosten = 394, 12 €. 

2. In Anwendung der oben ausgeführten Überlegungen war der Beklagte für den Zeitraum 
01.08.2013 bis 31.01.2014 insgesamt zu den tenorierten Leistungen für Unterkunft und 
Heizung zu verurteilen. Der Bescheid vom 15.07.2013 in der Gestalt des Änderungsbe­
scheides vom 21.11.2013 und des Widerspruchsbescheides vom 07.01.2014 ist insoweit 
teilweise rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten, als er ihr niedrigere Be­
darfe für Unterkunft und Heizung als 400,37 €pro Monat zugesteht; insoweit war er abzu­
ändern. Dabei war zu berücksichtigen, dass für diesen Bewilligungsabschnitt der am 
01.10.2013 erschienene Heizspiegel 2013 für den Abrechnungszeitraum 2012 in Ansatz 
zu bringen war. Der Grenzwert ergibt sich aus dem Produkt der angemessenen Wohnflä­
che (50 qm) und dem Wert der rechten Spalte des Heizspiegels für ein gasbeheiztes Ge­
bäude zwischen 501 und 1.000 m2 Gesamtwohnfläche (16,50 €je m2 und Jahr zuzüglich 
2,50 €für die zentrale Warmwasserbereitung) mit 79, 17 €monatlich. Da die angemesse­
ne Bruttokaltmiete unverändert bei 321,20 €lag, ergeben sich insgesamt Bedarfe für Un­
terkunft und Heizung in Höhe von 400,37 €,wie ausgeurteilt. 

Mindernd zu berücksichtigen waren gern. § 22 Abs. 3 SGB II die am 28.11.2013 abge­
rechneten Nebenkosten mit einer Erstattungssumme in Höhe von 356,33 €. Gemäß § 22 

Chef
Hervorheben

Chef
Hervorheben

Chef
Hervorheben



- 18 - S 17 AS 768/13 

Abs. 3 SGB II mindern Rückzahlungen und Guthaben, die dem Bedarf für Unterkunft und 
Heizung zuzuordnen sind, die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Mo­
nat der Rückzahlung oder der Gutschrift; Rückzahlungen, die sich auf die Kosten für 
Haushaltsenergie beziehen, bleiben außer Betracht. 

Die im November 2013 erstatteten Nebenkosten mindern folglich die tatsächlichen Auf­
wendungen der Klägerin in Höhe von 447,00 € im Dezember 2013, so dass sich für die­
sen Monat nur der tenorierte, im Rahmen der Angemessenheitsgrenzen liegende Bedarf 
für Unterkunft und Heizung in Höhe von (447,00 € - 356,33 €) = 90,67 €ergibt. 

3. Der Beklagte war unter Aufhebung des Überprüfungsbescheides vom 03.12.2014 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 17.03.2015 zu verpflichten, den Bescheid 
vom 29.01.2014 abzuändern und der Klägerin für den Zeitraum vom 01.02.2014 bis 
31.07.2014 Unterkunftskosten in Höhe von monatlich 400,37 €zu zahlen. 

Der ursprüngliche Bewilligungsbescheid vom 29.01.2014 ist teilweise rechtswidrig, so 
dass die Klägerin einen Anspruch auf teilweise Rücknahme dieses Bescheides nach § 40 
Abs. 1 SGB II i.V.m. § 44 SGB X hat. 

Die Höhe der zu gewährenden Kosten für Unterkunft und Heizung ergibt sich aus den zu 
2. gemachten Erwägungen, da auf für diesen Bewilligungsabschnitt weiterhin der am 
01.10.2013 veröffentlichte Heizspiegel 2013 anzuwenden war. 

4. Für den Bewilligungsabschnitt vom 01.08.2014 bis 31.01.2015 war der Beklagte insge­
samt zu den tenorierten Leistungen für Unterkunft und Heizung zu verurteilen. Der Be­
scheid vom 08.07.2014 in der Gestalt des Änderungsbescheides vom 08.10.2014 und des 
Widerspruchsbescheides vom 15.10.2014 ist insoweit teilweise rechtswidrig und verletzt 
die Klägerin in ihren Rechten, als er ihr niedrigere Bedarfe für Unterkunft und Heizung als 
398,28 € pro Monat zugesteht; insoweit war er abzuändern. Dabei war zu berücksichti­
gen, dass für diesen Bewilligungsabschnitt der am 13.10.2014 erschienene Heizspiegel 
2014 für den Abrechnungszeitraum 2013 in Ansatz zu bringen war. Der Grenzwert ergibt 
sich aus dem Produkt der angemessenen Wohnfläche (50 qm) und dem Wert der rechten 
Spalte des Heizspiegels für ein gasbeheiztes Gebäude zwischen 501 und 1.000 m2 Ge­
samtwohnfläche (18,50 €je m2 und Jahr ohne einen Zuschlag für die zentrale Warmwas­
serbereitung) mit 77,08 €monatlich. Da die angemessene Bruttokaltmiete unverändert bei 
321,20 € lag, ergeben sich insgesamt Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe von 
398,28 €, wie ausgeurteilt. 

Mindernd zu berücksichtigen waren gern. § 22 Abs. 3 SGB II die am 02.12.2014 abge­
rechneten Nebenkosten mit einer Erstattungssumme in Höhe von 424, 14 €. Gemäß § 22 
Abs. 3 SGB II mindern Rückzahlungen und Guthaben, die dem Bedarf für Unterkunft und 
Heizung zuzuordnen sind, die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach dem Mo­
nat der Rückzahlung oder der Gutschrift; Rückzahlungen, die sich auf die Kosten für 
Haushaltsenergie beziehen, bleiben außer Betracht. Die im Dezember 2014 erstatteten 
Nebenkosten mindern folglich die tatsächlichen Aufwendungen der Klägerin im Januar 
2015, so dass sich für diesen Monat nur der tenorierte, im Rahmen der Angemessen­
heitsgrenzen liegende Bedarf für Unterkunft und Heizung in Höhe von (447,00 € -
424, 14 €) = 22,86 €ergibt. 
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Der Klageantrag zu 4 ist insoweit unbegründet, als die Klägerin die endgültige Leistungs­
festsetzung für den Bewilligungsabschnitt 01.08.2014 bis 31.01.2015 begehrt. 

Gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 1 SGB II i.V.m. § 328 Abs. 2 Drittes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB III) ist eine vorläufige Entscheidung auf Antrag der berechtigten Person für endgültig 
zu erklären, wenn sie nicht aufzuheben oder zu ändern ist. 

Dieser Anspruch auf eine Endgültigkeitserklärung ist zur Überzeugung der Kammer ana­
log § 362 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) bereits erfüllt, so dass die Klage insoweit un­
begründet ist. Die Bewilligung der beantragten Leistung nach Abschluss der Ermittlungen 
durch gesonderten Bescheid ohne Vorbehalt enthält nämlich die Endgültigkeitserklärung 
i.S.d. § 328 Abs. 2 (vgl. Schaumberg in: juris-Praxiskommentar SGB III, 1. Auflage 2014, 
Stand: 03.12.2015, Rdnr. 107 zu § 328). 

Zwar hat der Beklagte mit Bescheid vom 08.07.2014 Leistungen für den Zeitraum 
01.08.2014 bis 31.01.2015 nur vorläufig bewilligt und dies mit dem geplanten Umzug der 
Klägerin begründet; hierin kann das Gericht einen der durch das Gesetz vorgesehenen 
Gründe für eine vorläufige Entscheidung nach§ 328 Abs. 1 Satz 1 SGB III oder§ 40 Abs. 
2 Nr. 1 SGB II nicht erblicken. Jedoch ist der Bescheid vom 08.07.2014 mit Änderungsbe­
scheid vom 08.10.2014 aufgehoben worden und es erfolgte eine Bewilligung für den ge­
samten Zeitraum ohne Vorläufigkeitsvorbehalt. In dem Bescheid findet sich auch kein 
Hinweis mehr auf die ursprünglichen Gründe der Vorläufigkeit. Damit ist bereits mit Be­
scheid vom 08.10.2014 und somit vor Klageerhebung am 22.10.2014 (ursprüngliches Az. 
S 17 AS 976/14) eine endgültige Bewilligung erfolgt. Die Klägerin ist durch den ursprüng­
lichen Vorläufigkeitsvorbehalt nicht (mehr) beschwert, die Klage kann insoweit keinen Er­
folg haben. 

5. Auch für den Zeitraum 01.02.2015 bis 31.07.2015 errechnet sich ein Anspruch der Klä­
gerin auf Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von 398,20 € monatlich, so dass 
sich insoweit der Bewilligungsbescheid vom 26.01.2015 in der Gestalt des Änderungsbe­
scheides vom 13.04.2015 und des Widerspruchsbescheides vom 05.05.2015 als teilweise 
rechtswidrig erweist. Zur Berechnung der Heizkosten und der insgesamt zu leistenden 
KdU wird auf Punkt 4. verwiesen. 

III. Die Kostenentscheidung folgt aus§ 193 SGG; sie entspricht näherungsweise der Quo­
te des Obsiegens und Unterliegens der Klägerin. 

Rechtsmittelbelehrung 

Dieses Urteil kann mit der Berufung angefochten werden. 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayer. Landessozialge­
richt, Ludwigstraße 15, 80539 München, oder bei der Zweigstelle des Bayer. Landessozialgerichts, 
Rusterberg 2, 97421 Schweinfurt, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge­
schäftsstelle oder beim Bayer. Landessozialgericht in elektronischer Form einzulegen. 
Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Frist beim Sozialgericht Bay­
reuth, Ludwig-Thoma-Straße 7, 95447 Bayreuth, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe­
amten der Geschäftsstelle oder beim Sozialgericht Bayreuth in elektronischer Form eingelegt wird. 
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Die elektronische Form wird nur durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den Maß­
gaben der "Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in der Sozialgerichtsbarkeit - ERW 
SG" an die elektronische Gerichtspoststelle des Bayer. Landessozialgerichts oder des Sozialge­
richts Bayreuth zu übermitteln ist. Über das Internetportal des elektronischen Gerichts- und Verwal­
tungspostfachs (www.egvp.de) können weitere Informationen über die Rechtsgrundlagen, Bearbei­
tungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs abgerufen werden. 
Die Berufungsschrift soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen bestimmten Antrag enthalten 
und die zur Begründung der Berufung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 
Der Berufungsschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig­
ten beigefügt werden; dies gilt nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs. 

Dr. Steiner 




